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Einleitung 

Das Interesse an der russischen Rechtsordnung ist in Deutschland in den 
letzten Jahren enorm gestiegen. Dies belegt eine große Anzahl von veröf-
fentlichten Aufsätzen, Monographien und vor allem Dissertationen, die 
sich mit verschiedenen Fragestellungen befassen. Die Gründe für eine in-
tensive Beschäftigung mit russischem Recht können dabei vielfältig sein. 
Das wohl wichtigste Motiv dürfte die Entwicklung der deutsch-russischen 
Beziehungen im Wirtschaftsverkehr sein. In den letzten Jahren hat die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland er-
heblich zugenommen. Allmählich wird sie auch auf neuere Bereiche, wie 
z.B. den Finanzsektor, erstreckt. Als Beispiel sei hier die engere Zusam-
menarbeit zwischen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) und der russischen Zentralbank in Form eines Memorandum of 
Understanding vom 3.3.2006 zu nennen.1 Eine neue Dimension könnte die 
Entwicklung wirtschaftlicher Beziehungen im Finanzsektor der Russischen 
Föderation mit westlichen Ländern mit dem – zurzeit viel diskutierten – 
WTO-Beitritt Russlands erlangen. Hiermit würde ausländischen Unter-
nehmen freier Marktzugang im Versicherungs- und Bankensektor in der 
Russischen Föderation gewährt. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer 
Auseinandersetzung mit russischem Recht in speziellen, finanzspezifischen 
Bereichen, wozu das öffentliche und private Bankrecht, Wertpapierrecht, 
Kapitalmarktrecht, (Kapital-) Gesellschaftsrecht etc. gehören. 

I.  Wahl des Themas 

Ein Aspekt, der die genannten Rechtsgebiete berührt, ist unter anderem die 
Frage der Verwaltung von Vermögen, die als Dienstleistung von Kredit-
instituten sowohl in Deutschland als auch in Russland angeboten wird. 
Deren rechtliche Grundlage bildet in der russischen Rechtsordnung ein 
neues Rechtsinstitut der treuhänderischen Vermögensverwaltung, mit dem 
sich die vorliegende Abhandlung beschäftigen wird. 

                                     
1  Vgl. „BaFin und russische Zentralbank vereinbaren Zusammenarbeit“, Pressemit-

teilung der BaFin vom 3.3.2006, abrufbar unter <www.bafin.de>. 
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1.  Bedeutung der Vermögensverwaltung 

Das ständig wachsende Geldvermögen in der Bevölkerung führt in 
Deutschland dazu, dass der Bedarf nach einer qualifizierten Vermögens-
verwaltung größer wird. Dabei sind die Gründe für die gestiegene Bedeu-
tung der Vermögensverwaltung unterschiedlich. Zu nennen sind etwa stei-
gende Einkommen, Vermögensumschichtungen auf Grund von Erbschaf-
ten, fällige Wertpapiere, Lebensversicherungen, Bausparverträge oder 
neuerdings auf Grund der Einschränkungen bei der gesetzlichen Renten-
versicherung eine private Vermögensbildung zur Alterssicherung.2 Eine 
ähnliche Tendenz kann jetzt auch in Russland beobachtet werden. Der 
Übergang vom staatlichen zum privaten Eigentum zu Beginn der 90er-
Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat eine neue Wende in der Entwick-
lung der Wirtschaft Russlands eingeleitet. Nunmehr konnten viele Privat-
personen im Rahmen der Marktwirtschaft ihr Vermögen vermehren, so 
dass die Frage der Vermögensverwaltung relevant wurde. 

2.  Praktische Relevanz 

Für den Rechtsanwender aus Deutschland könnte das Institut der treu-
händerischen Vermögensverwaltung unter mehreren praktischen Aspekten 
von Interesse sein. Zum einen kann es vorkommen, dass deutsche Unter-
nehmer, die in Russland tätig sind, mit treuhänderischen Verwaltern kon-
trahieren. In diesem Fall ist es nützlich, sich mit dem Haftungsregime der 
Treuhandverwaltung und deren Behandlung in der Zwangsvollstreckung 
und der Insolvenz vertraut zu machen. Zum zweiten könnte treuhän-
derische Verwaltung im Sinne des russischen Zivilrechts auch für deutsche 
Geschäftsleute attraktiv sein. Sie könnte etwa im Rahmen eines Inves-
titionsprojekts, welches in den Anwendungsbereich spezieller, auslän-
dische Investitionen schützender Rechtsvorschriften3 fällt, eine unterstüt-
zende Funktion übernehmen. Bestimmte Tätigkeitsbereiche, die mit langer 
Anwesenheit in der Russischen Föderation verbunden sind, könnten einem 

                                     
2  Benicke, Wertpapiervermögensverwaltung, S. 1; Balzer, Vermögensverwaltung 

durch Kreditinstitute, S. 2. 
3  Bilaterales Internationales Abkommen zwischen Deutschland und Russland, als 

Rechtsnachfolgerin der UdSSR, „Über die Förderung der Verwirklichung und des gegen-
seitigen Schutzes von Kapitaleinlagen“ vom 13.6.1989, BGBl. 1990 II, S. 342 (nach den 
jeweiligen Ratifikationen seit 5.8.1991 in Kraft, vgl. BGBl. 1991 II, S. 951) sowie Föde-
rales Gesetz „Über ausländische Investitionen in der Russischen Föderation“ vom 
9.7.1999 Nr. 160-FZ, SZ RF 1999, Nr. 28, Pos. 3493, deutscher Text in: Breidenbach 
(Hrsg.), Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Loseblattsammlung, Stand EL 67, 
RUS 380. Ein Überblick dazu bei Boguslawskij, in: Heiss, Brückenschlag zwischen den 
Rechtskulturen des Ostseeraums, S. 301 ff.; Einzelheiten zu den verschiedenen Fragen 
des Schutzes ausländischer Investitionen bei Boguslawskij/Trunk (Hrsg.), Rechtslage von 
Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten, 2006.  
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professionellen Treuhänder überlassen werden. Denkbar ist darüber hinaus, 
bereits die Treuhandverwaltung selbst als ausländische Investition nach 
den genannten Bestimmungen zu qualifizieren.4 

Abgesehen von diesen Motiven ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass 
der russische Gesetzgeber beim Erlass neuer Gesetze des Öfteren auf das 
Rechtsinstitut der treuhänderischen Vermögensverwaltung verweist. Als 
Beispiel könnte an dieser Stelle Art. 5 Pkt. 2 des Föderalen Gesetzes „Über 
das Verfahren der Tätigung ausländischer Investitionen in Gesellschaften, 
die eine strategische Bedeutung für die Gewährleistung der Landesvertei-
digung und der Staatssicherheit haben“5 genannt werden. Neuerdings wird 
das Konstrukt der treuhänderischen Vermögensverwaltung für die Ver-
waltung der öffentlichen Verkehrsstraßen genutzt.6 Diese Aufgabe hat der 
russische Gesetzgeber der auf der Grundlage eines entsprechenden Geset-
zes errichteten Föderalen Agentur für die Straßenverwaltung „Rosavtodor“ 
übertragen.7 Generell taucht – wie es auch aus dieser Abhandlung zu 
erkennen sein wird – die treuhänderische Vermögensverwaltung auch in 
zahlreichen weiteren Gesetzeswerken auf. Das Verständnis des Rechts der 
Treuhandverwaltung könnte daher für jeden ausländischen Juristen, der 
sich mit russischem Recht befasst, hilfreich sein. 

3.  Wissenschaftliche Relevanz 

Jede Beschäftigung mit der Rechtsordnung eines anderen Staates kann für 
die nationale Rechtsordnung wichtige Erkenntnisse hinsichtlich einer Um-
gestaltung oder Modernisierung des eigenen Rechtssystems bringen. Für 
die treuhänderische Vermögensverwaltung aus dem russischen Recht 
können weiter Argumente genannt werden, die die Notwendigkeit einer 
intensiveren Auseinandersetzung mit diesem Rechtsinstitut aus wissen-
schaftlicher Sicht hervorheben.  

Das russische Zivilgesetzbuch ist eine der jüngsten Zivilrechtskodifika-
tionen in Europa, die einerseits europäisch – vor allem durch das nieder-

                                     
4  Vgl. Gušin/Ov�innikov, Investitionsrecht, S. 399, 424 ff.; Farchutdinov, Interna-

tionales Investitionsrecht, S. 307; Majfat, Zivilrechtliche Konstruktionen von Investi-
tionen, S. 14, 121 

5  Föderales Gesetz „Über das Verfahren der Tätigung ausländischer Investitionen in 
Gesellschaften, die eine strategische Bedeutung für die Gewährleistung der Landesver-
teidigung und der Staatssicherheit haben“ vom 29.4.2008 Nr. 57-FZ, SZ RF 2008, Nr. 18, 
Pos. 1940. Zu diesem Gesetz Paulsen/Saenko, WiRO 2009, 78 ff.; 110 ff. (mit deutscher 
Übersetzung); Pritzkow/Schreiter, OER 2008, 157 ff. 

6  Dazu RG vom 6.11.2009 Nr. 209, S. 5. 
7  Föderales Gesetz „Über das staatliche Unternehmen „Russische Verkehrsstraßen“ 

und über die Vornahme von Änderungen in einigen Gesetzgebungsakten der Russischen 
Föderation“ vom 17.7.2009 Nr. 145-FZ, SZ RF 2009, Nr. 29, Pos. 3582. Zu der Födera-
len Agentur für die Straßenverwaltung siehe <www.rosavtodor.ru>. 
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ländische Burgerlijk Wetboek sowie das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch8 
– geprägt ist, andererseits außerhalb des unmittelbaren Einflusses des 
Europarechts steht. Trotz der Vorbildwirkung westlicher Kodifikationen 
hat eine Rezeption des Zivilrechts in Russland nicht stattgefunden. Viel-
mehr knüpft das Zivilrecht Russlands an die eigenen Rechtstraditionen an. 
Heutzutage vollzieht sich die Entwicklung des russischen Rechts eher 
eigenständig und wird – wenn überhaupt – nur langsam von europäischer 
Rechtsharmonisierung erfasst. Gleichwohl darf das Zivilgesetzbuch der 
Russischen Föderation als eine moderne Kodifikation, die auch neueren 
Erscheinungsformen des Wirtschaftslebens hinreichend Rechnung trägt, 
angesehen werden. So enthält das Besondere Schuldrecht eine Reihe von 
Vertragstypen, die im deutschen BGB nicht normiert sind. Hierzu zählt 
auch der treuhänderische Vermögensverwaltungsvertrag, der auf den ersten 
Blick sowohl Elemente der Vermögensverwaltung als auch der Treuhand 
in sich vereint. Insbesondere das Treuhandelement dieses Rechtsinstituts 
könnte für die deutsche Rechtswissenschaft von besonderem Interesse sein. 

Nachdem die Treuhanddiskussion in Deutschland in den 30er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht hatte9, war die 
Beschäftigung mit dieser Thematik in der Folgezeit weniger intensiv.10 
Sowohl Kodifizierungsversuche eines Treuhandrechts jener Zeit als auch 
alle späteren Vorhaben, unter denen in erster Linie das Gutachten von 
Musielak zu nennen ist11, führten zu keinem Erfolg. Zahlreiche Habilita-
tionsschriften zu den Themen Treuhand (Grundmann12, Löhnig13, Bitter14, 
Geibel15) und Vermögensverwaltung (Sethe16, Benicke17) in den letzten 
Jahren zeigen allerdings, dass das Thema „Treuhand“ an seiner Aktualität 
nichts verloren hat. Heutzutage darf man angesichts der genannten Mono-

                                     
8  Vgl. dazu Kurzynsky-Singer, in: Basedow/Hopt/Zimmermann, Handwörterbuch des 

Europäischen Privatrechts, Bd. II, S. 1324, 1325; Solotych, in: Schroeder, Die neuen 
Kodifikationen in Russland, S. 29; Arnold, RIW 1995, 897, 901; Garbrecht, WiRO 1994, 
104. 

9  Vgl. Sethe, Anlegerschutz im Recht der Vermögensverwaltung, S. 172 f. 
10  Zu nennen sind dennoch die in jener Zeit herausgegebenen Werke von Kötz, Trust 

und Treuhand – Eine rechtsvergleichende Darstellung des anglo-amerikanischen trust 
und funktionsverwandter Institute des deutschen Rechts, 1963, und Coing, Die Treuhand 
kraft privaten Rechtsgeschäfts, 1973. 

11  Musielak, in: Bundesminister der Justiz (Hrsg.), Gutachten und Vorschläge, Bd. II, 
S. 1209 ff. Zu anderen Kodifizierungsversuchen vgl. Grundmann, Der Treuhandvertrag, 
S. 28. 

12  Grundmann, Der Treuhandvertrag – insbesondere die werbende Treuhand, 1997.  
13  Löhnig, Treuhand – Interessenwahrnehmung und Interessenkonflikte, 2006. 
14  Bitter, Rechtsträgerschaft für fremde Rechnung – Außenrecht der Verwaltungstreu-

hand, 2006. 
15  Geibel, Treuhandrecht als Gesellschaftsrecht, 2008. 
16  Sethe, Anlegerschutz im Recht der Vermögensverwaltung, 2005. 
17  Benicke, Wertpapiervermögensverwaltung, 2006. 
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graphien von einer Renaissance der Treuhanddiskussion sprechen. Vor 
diesem Hintergrund könnte der im russischen Recht kodifizierte Treu-
handvertrag womöglich für die deutsche Treuhanddogmatik einige wich-
tige Erkenntnisse liefern. Schließlich ist eine Beschäftigung mit diesem 
Vertragstyp im Hinblick auf die Schaffung eines europäischen bzw. uni-
versellen Vertragsrechts notwendig.18 

II.  Untersuchungsgegenstand 

Der Zerfall der Sowjetunion und der damit verbundene Übergang zu freier 
Marktwirtschaft führten auch zu Veränderungen der Rechtsordnungen in 
den ehemaligen Sowjetrepubliken. Anfang der 90er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts setzte dort eine Transformationsphase ein, die die bisherigen 
Rechtsordnungen erheblich umgestaltete. Die westlichen Erfahrungen ga-
ben Impulse für die Entstehung eines „neuen“ Rechts. Dabei war die Reali-
tät dem Gesetzgeber im postsowjetischen Raum des Öfteren einen Schritt 
voraus. Zahlreiche wirtschaftliche Prozesse bzw. Abläufe sind erst später 
reguliert worden. Dies gilt gerade exemplarisch für das Institut der treu-
händerischen Vermögensverwaltung, die bereits Anfang der 90er-Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts in der Praxis in verschiedenen Modifikationen 
Verbreitung fand. 

Mitte der 90er-Jahre ist das Rechtsinstitut der Treuhandverwaltung von 
nahezu sämtlichen GUS-Ländern in ihren Zivilgesetzbüchern kodifiziert 
worden. Den Ausgangspunkt bildeten dabei die entsprechenden Bestim-
mungen des von der Interparlamentarischen Versammlung der GUS ausge-
arbeiteten Modellzivilgesetzbuchs für die GUS-Länder zur treuhände-
rischen Vermögensverwaltung (Kap. 48, Art. 858 ff.).19 Das russische 
Zivilgesetzbuch enthält damit auch in Kap. 53, Art. 1012 ff. Vorschriften 
über den treuhänderischen Vermögensverwaltungsvertrag. Wie noch zu 
zeigen sein wird, war der russische Weg der Kodifizierung der Treuhand-
verwaltung allerdings etwas anders als in den anderen GUS-Ländern. Die 
junge Geschichte der treuhänderischen Vermögensverwaltung in der russi-
schen Rechtsordnung ist ein Beispiel für den – nicht einfachen – Umgang 
der russischen Rechtsordnung mit dem Einfluss des angloamerikanischen 

                                     
18  Vgl. zu verschiedenen Vorhaben im europäischen Rechtsraum Basedow/Rösler, 

Jura 2006, 228 ff.; Zimmermann, Jura 2005, 289 ff.; 441 ff. 
19  Vgl. Žajnadarov, in: Sulejmenov/Basin, Kommentar zum Zivilgesetzbuch der 

Republik Kasachstan, Art. 883 Ziff. 3. Der Text des Modellgesetzbuches ist auf der 
Webseite der Interparlamentarischen Versammlung der GUS abrufbar, <www.iacis.ru>. 
Zur Bedeutung des Modellzivilgesetzbuchs für die GUS-Länder Medvedev, VGP 2007, 
Nr. 2, S. 6, 16 f. 
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Rechts, welcher in einigen Bereichen (z.B. Aktien- und Wertpapiergesetz-
gebung) besonders stark war. 

Der treuhänderische Vermögensverwaltungsvertrag bildet den Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung, deren Aufgabe es ist, die Grund-
struktur der im Zivilgesetzbuch niedergelegten Treuhandverwaltung auf-
zuzeigen. Das Zivilgesetzbuch bezeichnet diesen Vertrag als „treuhände-
risch“. Ob dies dem Wesen der deutschen Treuhand entspricht und inwie-
fern die in der Übersetzung gewählte Bezeichnung „treuhänderisch“ den 
russischen Wortsinn widerspiegelt, ist eine der vielen Fragen, die in dieser 
Arbeit diskutiert werden. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden 
neben der geläufigen Übersetzung als „treuhänderischer Vermögensver-
waltungsvertrag“ auch die Ausdrücke „Treuhandvertrag“, „Treuhandver-
hältnis“, „Treuhandverwaltung“ sowie „Vermögensverwaltung“ verwen-
det. Die Vertragsparteien werden einerseits als „Treugeber“ bzw. „Ver-
mögensinhaber“ und auf der anderen Seite als „Treuhänder“, „Treu-
nehmer“, „treuhänderischer Verwalter“, „Treuhandverwalter“ oder einfach 
„Verwalter“ bezeichnet. 

III.  Fragestellung 

Nach der Transformation des Rechts im postsowjetischen Raum sind schon 
einige Jahre vergangen. In dieser Zeit hat das russische Recht eine selb-
ständige Entwicklung vollzogen. Es sind zahlreiche Monographien, Kom-
mentierungen von Gesetzen etc. erschienen sowie einige Urteile höchst-
instanzlicher Gerichte zu bedeutenden Rechtsfragen ergangen. Eine der 
Aufgaben der Rechtsvergleichung besteht darin, im Rahmen einer Analyse 
herauszufinden, ob die ausländischen Regelungen dem nationalen Gesetz-
geber Anstöße für seine legislatorische Arbeit geben können.20 Wirft man 
von diesem Standpunkt den Blick auf die Rechtsordnungen Mittel- und 
Osteuropas, könnte es an der Zeit sein, nach der Transformation in 
bestimmten Bereichen an einen „Rücktransfer“ zu denken. Eine solche 
Perspektive besteht gerade im Hinblick auf neue, den westlichen Kodifi-
kationen unbekannte Rechtsphänomene. Allerdings dürften die Erwar-
tungen an das russische Recht in diesem Punkt nicht zu hoch sein, was sich 
im Verlaufe der Untersuchung zeigen wird. Zwar entwickelt sich das 
russische Recht sehr dynamisch. Gleichwohl ist dieses hinsichtlich einer 
Übernahme einzelner Rechtskategorien noch nicht ausgereift.21 Aus die-

                                     
20  Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 14 ff.; Rheinstein, 

Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 27. 
21  Vgl. etwa in Bezug auf die Treuhandverwaltung Micheeva, Zakon 2004, Nr. 7, 

S. 3, 5. 
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sem Grund kann diese Arbeit auch nicht die von Ernst Rabel hervorgeho-
bene rechtsvergleichende Funktion einer kritischen Betrachtung22 des 
nationalen Rechts erfüllen. Bezogen auf die Situation der treuhänderischen 
Vermögensverwaltung ist es vielmehr das russische Recht, das auf Er-
kenntnisse anderer Rechtsordnungen angewiesen und in dieser Arbeit 
schwerpunktmäßig kritisch zu betrachten ist. Dabei wird davon abgesehen, 
Vorschläge de lege ferenda dem russischen Gesetzgeber zu unterbreiten. 
Solche Vorschläge, auf die der russische Gesetzgeber zurückgreifen 
könnte, finden sich in einer großen Zahl in der russischen juristischen Lite-
ratur, vor allem in den einschlägigen Dissertationen russischer Doktoran-
den. Die vorliegende Arbeit richtet sich primär an einen deutschen Leser 
und versucht, die kritischen Punkte der russischen Treuhandverwaltung 
herauszuarbeiten, um so etwa die Möglichkeit einer weiteren Diskussion 
im deutschen Recht hinsichtlich einzelner Aspekte der Treuhand bzw. 
Vermögensverwaltung zu eröffnen. 

Die aktuell diskutierten Streitfragen des deutschen und russischen 
Rechts zu den Themen „Treuhand“ und „Vermögensverwaltung“ weichen 
zu sehr voneinander ab. Während nach deutschem Recht im Vordergrund 
die Frage des Anlegerschutzes bei der Vermögensverwaltung steht23, han-
delt es sich im Recht der Treuhandverwaltung in Russland oft um grund-
sätzliche Probleme wie die Bestimmung eines tauglichen Objekts der Ver-
waltung. Aus diesen Gründen liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der 
Darstellung des russischen Rechts. Die verwandten Institute des deutschen 
Rechts werden – soweit für das Verständnis erforderlich – nur in einem 
kurzen Überblick erörtert. Auf deren Unterschiede wird dabei in einem 
rechtsvergleichenden Kontext eingegangen. Überhaupt besteht die Haupt-
schwierigkeit dieser Untersuchung darin, im Sinne der funktionellen 
Rechtsvergleichung24 herauszuarbeiten, welche Rechtsinstitute des deut-
schen Rechts als vergleichbar anzusehen sind. 

                                     
22  Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, Rheinische Zeitschrift 

für Zivil- und Prozessrecht 13 (1924), 279, 289: „Wer schließlich zum friedlichen Wett-
bewerbe der Rechtserrungenschaften mehr oder Besseres beizusteuern hat, ob die Deut-
schen oder irgendwelche andere Völker, bleibe dahingestellt; aber ist es nicht auch an der 
deutschen Rechtswissenschaft im einzelnen unser Gut zum kritischen Vergleich heraus-
zustellen?“. 

23  Dazu ausführlich Sethe, Anlegerschutz im Recht der Vermögensverwaltung, 2005; 
zu den neueren Entwicklungen Einsele, JZ 2008, 477 ff. 

24  Vgl. vor allem Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, S. 25 ff.; zu den 
Schwierigkeiten einer rechtsvergleichenden Analyse des russischen Rechts Nußberger, 
ROW 1998, 81 ff. 
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IV.  Themenabgrenzung 

Die Arbeit beschäftigt sich zum einen mit Fragen, die typischerweise bei 
der Behandlung eines Vertragstyps entstehen (Vertragsschluss, Parteien, 
Objekte, Vertragsdurchführung und -beendigung). Zum zweiten wird auf 
einige andere Rechtsgebiete eingegangen, die eine Relevanz in der Praxis 
aufweisen (Zwangsvollstreckungs-, Insolvenzrecht) oder für einen auslän-
dischen (deutschen) Juristen interessant sein könnten (Kollisionsrecht). Im 
Vordergrund der Darstellung steht die Vermögensverwaltung auf individu-
eller Basis. Kollektive, z.T. in speziellen Gesetzen geregelte Erscheinungs-
formen der Vermögensverwaltung (z.B. Investmentfonds, Wertpapierver-
mögensverwaltung) werden nur am Rande dargestellt, sofern solche Vor-
schriften für das Verständnis relevant sind oder in einigen wichtigen 
Punkten vom Grundkonzept des ZGB abweichende Regelungen enthal-
ten.25 Dies gilt auch für gesetzlich vorgesehene Fälle, in denen die treu-
händerische Vermögensverwaltung angeordnet wird (z.B. Verwaltung von 
Vermögen eines Mündels, Betreuten, Verschollenen etc.).26 

Eine weitere Einschränkung ist auf der Ebene der Darstellung von taug-
lichen Objekten der Treuhandverwaltung vorzunehmen. Während hier ei-
nige Objekte ausführlich besprochen werden, ist eine Darstellung von den 
für das Immaterialgüterrecht relevanten Objekten zu vernachlässigen.27 
Schließlich bleibt die steuerrechtliche Behandlung des auf der Grundlage 
der Art. 1012 ff. ZGB begründeten Treuhandverhältnisses außer Be-
tracht.28  

Auch wenn diese Arbeit viele Erscheinungsformen der Treuhandver-
waltung in Russland erfassen will, kann sie dennoch nicht auf jede in die-
                                     

25  Näher dazu im Bereich der Investmentfonds Zajcev, Vertrag über die treuhänderi-
sche Verwaltung eines Anteilsinvestmentfonds, 2007; aus deutscher Sicht Spitzweg, Das 
russische föderale Gesetz „Über Investmentfonds“, 2007; für Wertpapiervermögensver-
waltung Makovskaja, in: Pavlodskij, Kreditorganisationen in  Russland, 2006, S. 564 ff.; 
Anisimova, Treuhänderische Verwaltung auf dem Wertpapiermarkt, 2001.  

26  Dazu P’janych, Treuhänderische Verwaltung aus gesetzlich vorgesehenen Grün-
den, 2007; Il’jušenko, Der treuhänderische Verwaltungsvertrag des Vermögens eines Be-
treuten, 2007; Micheeva, Treuhänderische Vermögensverwaltung, S. 90 ff.; Raskazova, 
Zakon 2007, Nr. 2, S. 166 ff. 

27  Dazu Braginskij/Vitrjanskij, Vertragsrecht, Bd. 3, S. 881 ff.; Benevolenskaja, Treu-
händerische Vermögensverwaltung im Unternehmensbereich, S. 150 ff.; Bulygin, Der 
treuhänderische Vermögensverwaltungsvertrag im russischen und ausländischen Recht, 
S. 65 ff. 

28  Zu steuerrechtlichen Fragen im Rahmen der treuhänderischen Vermögensverwal-
tung Semenichin, Treuhänderische Vermögensverwaltung, Anteilsinvestmentfonds, 
Rechnungslegung und Besteuerung, 2005; Benevolenskaja, Treuhänderische Vermögens-
verwaltung im Unternehmensbereich, S. 104 ff.; Zachar’in, Treuhänderische Vermö-
gensverwaltung, S. 67 ff.; Kartašov, Lex Russica 2008, Nr. 1, S. 80 ff.; Ryabov, RCL 
1996, Nr. 5, S. 8 ff. 
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sem Zusammenhang entstehende Frage eine Antwort geben. Für eine 
weitergehende Beschäftigung mit dem Rechtsinstitut der treuhänderischen 
Vermögensverwaltung – vor allem in sehr speziellen Bereichen – ist es 
deswegen notwendig, die russischsprachige Literatur heranzuziehen.29  

V.  Methodisches Vorgehen 

Nach einer Darstellung der wichtigsten Rechtsquellen der treuhänderischen 
Vermögensverwaltung im russischen Recht (Kap. 1) wird zunächst auf die 
maßgeblichen Grundbegriffe der Treuhand und der Vermögensverwaltung 
in beiden Rechtsordnungen eingegangen (Kap. 2). Anschließend wird die 
Vermögensverwaltung im deutschen Recht in Grundzügen skizziert, wobei 
hier eine solche Dienstleistung der Kreditinstitute im Mittelpunkt steht 
(Kap. 3). 

Den Hauptteil der Arbeit bildet das Kapitel 4, welches sich umfassend 
mit Rechtsfragen der treuhänderischen Vermögensverwaltung im russi-
schen Recht auseinandersetzt. In diesem Zusammenhang wird zum einen 
auf die allgemeinen Fragen (Vertragsschluss, Vertragsparteien, Objekte der 
Verwaltung, Rechte und Pflichten der Parteien, Haftung sowie Vertrags-
beendigung) eingegangen. In einem gesonderten Abschnitt werden einige 
Besonderheiten der in der Praxis stark verbreiteten Wertpapiervermögens-
verwaltung aufgezeigt. Die nachfolgenden Abschnitte im Kap. 4 befassen 
sich mit der Behandlung des Treuhandverhältnisses in der Zwangsvoll-
streckung und der Insolvenz, wobei hier auch das funktionsverwandte 
Institut der Verwaltungstreuhand aus dem deutschen Recht zum Vergleich 
herangezogen wird. Schließlich werden einige kollisionsrechtliche Aspekte 
im Zusammenhang mit der Verwaltung von Vermögen beschrieben. 

                                     
29  Aus der Sicht des Verfassers sind hierfür folgende Werke hervorzuheben: Vitrjans-

kij, in: Braginskij/Vitrjanskij, Vertragsrecht, Bd. 3, S. 799 ff., ebenfalls erschienen als 
Vitrjanskij, Der treuhänderische Vermögensverwaltungsvertrag, 2002; das Werk von 
Benevolenskaja, Treuhänderische Vermögensverwaltung im Unternehmensbereich, 2005, 
das bereits in der 2. Aufl. vorliegt, sowie eine der ersten größeren Monographien zum 
Recht der Treuhandverwaltung von Micheeva, Treuhänderische Vermögensverwaltung, 
1999. Eine besondere Stellung in dieser Aufzählung dürften die Abhandlungen von 
Dozorcev, in: Kozyr’/Makovskij/Chochlov, Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation, 
Teil 2, S. 527 ff., und in: VVAS 1996, Nr. 12, S. 117 ff., einnehmen. Professor Dozorcev 
gehörte zur Arbeitsgruppe beim „Forschungszentrum für Privatrecht beim Präsidenten 
der Russischen Föderation“, die Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit 
der Ausarbeitung des Zivilgesetzbuchs betraut war. Dabei hat er maßgeblich die Ent-
stehung der Normen über die treuhänderische Vermögensverwaltung mitbestimmt. Ange-
sichts der fehlenden Gesetzgebungsmaterialien zum Zivilgesetzbuch sind seine Ausfü-
hrungen zur Treuhandverwaltung faktisch als Motive des Gesetzgebers anzusehen. 


